
 
 
 
 
Weitere Beispiele aus dem Entwurf zum Budgetbegleitgesetz 
 
Abschläge für die Korridorpension werden verdreifacht und der 
Nachkauf von Versicherungszeiten wird empfindlich teurer.  Mehr dazu und zur 
Hacklerregelung findest du in den entsprechenden Berichten auf dieser HP.  
 

Altersteilzeit für Beamte: 
Diese Regelung gibt es seit dem Schuljahr 2009/2010. Derzeit ist es möglich, den 
Antrag auf Bezahlung des fiktiven vollen Pensionsbeitrages auch im Nachhinein zu 
stellen. Ab 1. Jänner 2011 wird die nachträgliche Bezahlung nicht mehr möglich sein.  
Wer für eine Teilzeitbeschäftigung seit September 2009 den vollen Pensionsbeitrag 
entrichten möchte, muss JETZT den Antrag stellen. 
 

Familienbeihilfe:  ab 1. Juli 2011 nur noch bis zum 24. (bisher 26.) Lebensjahr  
Ausnahme: Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres für  all jene, 

• die den Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienst absolvieren/absolviert haben 
• die erheblich behindert sind und sich in einer Berufsausbildung befinden 
• die ein Studium das mindestens zehn Semester dauert studieren 
• die Mütter bzw. schwanger sind 
•  die vor dem Studium eine freiwillige praktische Hilfstätigkeit bei einer von 

einem gemeinnützigen Träger der freien Wohlfahrtspflege zugewiesenen 
Einsatzstelle im Inland ausgeübt habe 

 

Die Gewährung der Familienbeihilfe für drei Monate nach Beendigung der 
Berufsausbildung, sowie für Kinder zwischen dem 18 und 21 die auf Arbeitssuche 
sind,  soll ab 1. März 2011 entfallen. 
 

Änderung bei Reisegebühren: 
• Dienstreise wird von der Wohnung, statt von der Dienststelle angetreten, 

sofern im Dienstauftrag festgelegt. Es ist auch möglich, als Ausgangspunkt 
einer Dienstreise die Wohnung und als Endpunkt die Dienststelle oder 
umgekehrt festzulegen. 

• Bei Eisenbahnfahrten Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Benützung der 
zweiten Wagenklasse, außer liegt eine "Bestätigung des Dienstinteresses" vor. 

• Nur mehr zwei Tarife (bisher 4 Gebührenstufen): 
höchste Tagesgebühr   Tarif I: 26,40 Euro  -  Tarif II: 19,80 Euro 

• Nächtigungsgebühr: 15 Euro  
• Obergrenze für die belegte Nächtigung ohne Frühstück beträgt 105,- Euro 

 

Dienstzuteilung – Dienstzuteilungsgebühr: 
Die ersten 30 Tage stehen 100 % der Tagesgebühr, ab dem 31. Tag 50 % (statt 
bisher 75 %) der Tagesgebühr zu. (Nicht mehr an Kinderzulage gebunden). 
 

Aliquotierung des Supplierpools von derzeit 10 Stunden für Vollbeschäftigte 
entsprechend des Beschäftigungsausmaßes für Lehrpersonen, die ihre 
Lehrverpflichtung herabgesetzt haben. 
 

Erhöhung der kleinen und großen Pendlerpauschale um ca. 10%: 


